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Auftrag zum Spendeneinzug 
(Zutreffendes bitte ankreuzen/ausfüllen) 

1. Angaben zu Spender/in und Spende 

 Herr   Frau  Divers 

___________________________________  ___________________________________ 
Name, Vorname     Geburtsdatum (freiwillig) 

___________________________________  ___________________________________ 
Straße, Hausnummer    PLZ, Wohnort 

___________________________________  ___________________________________ 
Mobil-/ Festnetznummer (freiwillig)                                E-Mail-Adresse (freiwillig) 

Ja, ich möchte das Jugendorchester Stadt Karlsruhe e.V. mit folgender Spende unterstützen: 

 Einmalige Spende   Regelmäßige Spende 

in Höhe von: _______________________________ € 
  Betrag pro Spendeneinzug 

Im Falle einer regelmäßigen Spende: 

1. Der Einzug soll erfolgen beginnend ab _________________ im Turnus 
      Monat / Jahr 

 jährlich   halbjährlich   vierteljährlich  monatlich 

2. Der Einzug gilt 

 befristet bis _________________ 
   Monat / Jahr 

 unbefristet bis auf Widerruf 

Der/die Spender/in stimmt der Erfassung, Speicherung und Verarbeitung sowie Nutzung der mitgeteilten 
personenbezogenen Daten für die Ausführung des Spendenauftrages zu. Näheres ergibt sich aus der 
Datenschutzordnung des Vereins. Hierzu zählen insbesondere die Klärung von Rückfragen durch die 
Vereinsverwaltung via Brief und/oder E-Mail bzw. Telefon, soweit der/die Spender/in E-Mail-Adresse und/oder 
Telefonnummer angegeben hat. Die Datenschutzordnung des Vereins ist hierbei die Grundlage. Der Spender erhält 
darüber hinaus regelmäßig eine Spendenbescheinigung über die im zurückliegenden Kalenderjahr getätigten 
Spenden zugeschickt. 
 
Optional: Das JOK informiert auf Wunsch gerne per E-Mail über Veranstaltungen und Neuigkeiten: 

   Ja, ich möchte per E-Mail über die Aktivitäten und Veranstaltungen des JOK informiert werden.  

 Nein, ich wünsche keine Information. 

___________________________________  ___________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift der Spenderin / des Spenders 
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2. Erteilung SEPA-Lastschrift-Mandat 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE55ZZZ00001218657 

D E                                         
 IBAN 

                                    
BIC (8 oder 11 Stellen)     Bank 

 

Der Kontoinhaber / die Kontoinhaberin ist 

 der/die unter „1. Angaben zu Spender/in und Spende“ genannte Spender/in. 

 abweichend von dem/der unter „1. Angaben zu Spender/in und Spende“ genannten Spender/in 

folgende Person: 

___________________________________  
Name, Vorname) 

___________________________________  ___________________________________ 
Straße, Hausnummer    PLZ, Wohnort 

Der Kontoinhaber / Die Kontoinhaberin ermächtigt das Jugendorchester Stadt Karlsruhe e.V., sämtliche 

unter „1. Angaben zu Spender/in und Spende“ vereinbarten Spendenzahlungen von seinem / ihrem 

Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weist der Kontoinhaber / die Kontoinhaberin sein 

Kreditinstitut an, die vom Jugendorchester Stadt Karlsruhe e.V. von seinem / ihrem Konto gezogenen 

Lastschriften einzulösen. Die Mandatsreferenz teilt das JOK separat mit. Der Kontoinhaber / Die 

Kontoinhaberin kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum die Erstattung 

des belastenden Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit dem Kreditinstitut des Kontoinhabers / der 

Kontoinhaberin vereinbarten Bedingungen. 

Fälligkeiten von Lastschriften 

Bei einmaligen Spenden erfolgt der Einzug spätestens zum 5. Bankarbeitstag des Folgemonats nach der 
Erteilung des Auftrages. 

Bei regelmäßig wiederkehrenden Spenden erfolgt der Einzug in dem von der/dem Spender/in genannten 
Monat spätestens zum 5. Bankarbeitstag, sofern zwischen Auftragserteilung und dem 5. Bankarbeitstag 
des Monats mindesten 10 Arbeitstage liegen. Andernfalls erfolgt der erste Einzug (ggf. zusammen mit 
dem Folgeeinzug) im Monat darauf. 
 

___________________________________  ___________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift des Kontoinhabers / der Kontoinhaberin 


